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Gericht 

OGH 

Rechtssatznummer 

RS0130016 

Entscheidungsdatum 

17.03.2015 

Geschäftszahl 

18ONc6/14y; 18ONc7/14w; 18ONc1/15i; 18ONc2/18s 

Norm 

ZPO §581 f; AußStrG 2005 §25 Abs1 Z4; IO §6 Abs1; IO §7 Abs1 

Rechtssatz 

Ein die Masse betreffendes Schiedsverfahren wird durch die Insolvenzeröffnung unterbrochen. 
Maßgeblich ist nicht die Schiedshängigkeit, sondern der erste schiedsverfahrensrechtliche Schritt zur 
Anspruchsverfolgung. Liegt dieser in der Aufforderung des Schiedsklägers an den Schiedsbeklagten, 
einen Schiedsrichter zu benennen, unterbricht die nachfolgende Insolvenzeröffnung das Verfahren zur 
Bestellung des Schiedsrichters. 

Entscheidungstexte 

TE OGH 2015-03-17 18 ONc 6/14y 

Veröff: SZ 2015/18 

 

TE OGH 2015-03-17 18 ONc 7/14w 

TE OGH 2015-03-17 18 ONc 1/15i 

Beisatz: Wird der Antrag auf Schiedsrichterbestellung nach bereits eingetretener Unterbrechung gestellt, 
ist er zurückzuweisen. (T1) 

 

TE OGH 2018-11-30 18 ONc 2/18s 

Auch; Veröff: SZ 2018/103 
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